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Kleine Schriften.
Vorstellungen und Bitten aus dem Ar,

gau. Der allgemeinen Helvetischen
Tagsatzung eingelegt den ai.Sept.
i 80 ». L. Bern, b. Hall er 18 o ». S. >7-

Dübelbciß von Schinznacht, Altschultheiß Frey von

Brugg, Rauber von Windisch, May von Schöstland,

Dietiker von da, Eichenberger von Beinwyl, Vogt
von Menziken, Hemmann von Lenzburg, Goumvens

aus dem Brestenberg, Fischer von Dennweil. Siegrist
von Meisterschwanden, Müller ab dem Wylibcrg»
Ringier allie^Seelmatter von Zofingen — stnd die,;
Bewohner des Argaus, welche diese Zuschrift um Wie.
dervereinigung dieses Cantons mit demjenigen von Bern,
unterzeichnet haben, und darin» die Gesinnungen und

Wünsche vieler Taustnden vorzutragen behaupten. —
» Sehr viele Bewohner des Argaus sahen mit Bedau-

ren — sagen die Vf. — von Anfang der Revolution
ihre gewaltsame Trennung vom Canton Bern. Mit
dem Lüneviller Frieden sah die Mehrheit der ganzen

Schweitz, der Einführung eines grossen Theils des

Alten mit Weglassung was ganz nicht mehr auf Zeit
und Denkungsart passen konnte, entgegen. Natürlich
daß also auch in unseren Gegenden die Begierde von

neuem sich regte, mit dem Canton Bern sich wieder

zu vereinigen: und nur übertriebene Kövse oder Un.
»erstand konnten dazumal die guten — gefallenen und

für ihre < vielleicht nur zu spät und zu schwach genom-
Menen Maßregeln so schreklich küssenden alten Berner-
Regierungs-Glieder aus der politischen Vergessenheit

wieder Hervorrussen, um ihnen im Ernst einen Wir-
kangskceis zuzuschreiben, welchen sie, wir sagen es

als Schweitzer — frey und ungescheut — zum Wohl
vieler Tausenden viel zu früh und — auf immer ver.
lehren haben." Wenn die Manier, mit der viele ans

ihnen (sagen die Bittsteller) ihre Wünsche äusserten,

den Gesetzen zuwider war, so war das darum der Fall :

z, wer! sie glaubten und glauben mußten, daß vermit-
mittelst des bekannten Friedensartikels, alle solche Ge-

setze durch dessen so viel umfassenden Inhalt von selbst

wegsallen würden." Nun erscheinen sie mit der Bitte:
» Die Wünsche der Wiedervereinigung des Argaus mit
dem Canton Bern in genaue Untersuchung kommen

zu lassen — and begehren: daß den Bewohnern des

Argaus gestattet werde. ihren Wunsch und ihren Wii-
»en in Betreff der Wiedervereinigung mit Bern, öffent.

lich, frey, und ungehindert an Tag zu legen; daß

demnach die zu Unterdrükung dieses Volkswillens an-
gefangenen und ftrners forizußtzenden gerichtlichen Ver-
fvlgungen, von nun an eingestellt werden.

Ehrerbietige Vorstellung und Recla-
mation der Munizipalität der Ge.
meinde Bern an die helvetische Tag»
satzung. L. (Bern, Sept. igoi). S.

Zweck und Absicht dieser Vorstellung sind bereits

bey Gelegenheit der Sitzung der Tag satzung vom anen
Herdstm. i» unsern Blättern (S. S. 5S?) angegeben

worden.
> ^

keLexions sur le Lecîerslizme en klelvetie. kar 5. Z. à

Lerne, àe? tZelsner. lìvriì i8«o.

Diese bereits vor anderthalb Iahren erschienene und
neulich an die Mitglieder der Tagsatzung ausgetheilte

Schrift des Representanlen Secretan, für das Einheits.
System, ist kürzlich auch im 6ten Heft von Höpsners
helvetischer Monatschrift übersezt erschienen.

Zuschrift der Munizipalität und Ge-
m cinds kam mer der Stadtgemeinde
Winterthur an die allgeme»ne hek,
vetische Tagsatzung in Bern. Im
S e p t e m b er i 8 » ». 8. S. is.

Auch die Vorsteher der Gemeinde Winterthur, glaub,
ten ihre Bemerkungen und Zweifel, sowohl gegen d u

allgemeinen Vcrfassungsentwurf als gegen den besonder.»

Züricherschen Organisationsplan, der Tagsatzung als

bevollmächtigtem Richter, den Zeitgenossen und der

Nachkommenschaft als unbestechlichen Geschworne-,
vorlegen zu sollen..... Es zeichnen sich im Ganzen
diese Bemerkungen vortheilhast aas, und sie verdiene»,
wie man aus dem nachfolgenden summarischen In-
halte derselben abnehmen kann, Beherzigung und Auf-
merksamkeit.

»Die Nationalsouverai'nikät sollte, nicht
in den Händen des Senats, sondern in den Händen
der allgemeinen Tagsatzung liegen, und von dieser auf
jenen für bestimmte Zeit, aber unter gesetzlicher Ver,
antwortlichkeit des lezteren, übertragen werden. Umer
dies r Nativnalsouveraiuität sollte nichts befaßt werden,
als a) die Oberaufsicht der Vertheidigungsmitket gegen
äussere Angriffe und innere Unruhen; b) Vorsorge lür
die Unabhängigkeit und die Neutralität des Vaterlan-
des, so wie die Unterhandlungen, welche zu beyde»
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führen »nd beyde verbürgen können; c) das Recht,
die allenfalls entstehenden Zwistigkàn zwischen einzel.

pen Cantonen oder zwischen den Behörden des nemli-

chen Cantons, schledsrichlerlich zu vermitteln, und im

Fall der Widerspenstigkeit, den Unrechthänden, durch

die ausgebotene Macht der übrigen Cantone, zur Ord.
Mmg zu zwingen; d) die Vollmacht, die Bedürfnisse

ejner so bedingten Souverainität alle Jahre, allem

„ach Rechnungsbelegen, zu bestimmen, und Falls zu

deren Bestreitung die Einkünfte der Regalien erwiesen

unzulänglich wären, den Antheil an die Staatsabga-
den für jeden Canton auszuschreiben.; e) die Befugniß,

allgemeine Grundsätze über Poltzey, bürgerliche und

peinliche Rechtspflege vorzuschlagen, und wofern solche

durch Annahme von »z Cantonen die Sancton erhal-

ten, die dagegen, steh Sträubenden zur Genehmigung

zu nöthigen; jedoch so, daß die aus dem allgemeinen

Grundsatz abfließenden Verordnungenjeder obersten

Cautonsbchörde überlassen siycn, nnb bey bürgerlichen,

oder peinlichen, oder Polizey-Rechtsfällen, die nem>

liche oberste Cantonsbchörde zu entscheiden habe, und

zwar in Iczter Instanz. — Stehende Truppen
scheinen zwek-widrig. Für unsere Unabhängigkeit von

aussen her ist uns nur eine Schutzwehr gegeben: das

wohlbercchnete Staatàtcrcsse aller grösser» Mächte in

Europa und unsre auf diesem Interesse beruhende Neu,

traiität, die wir unsrerseits auf püimliche Unparthci-

jjchkeit, und unsre militärische Nullität m gründen ha,

_ Bergwerke, Münz, Posten, Manchen, Zölle,

Handlung, Pulver, Stempel, R e g alien überhaupt,

so wie der allgemeine öffentliche Unterricht,
und die allgemeine Oberaufsicht der weltlichen Gewalt

in Geistlichen Dingen sollten nur präcognittonsweise

unter dem Senat stehen, und jede ans jene Gegen-

stände sich beziehende Verordnung, Gesetzeskraft nur

dann erlangen,' wann dieselbe von wenigstens ,2 Can.

tonen genehmigt ist. — Die Befugnisse des

Senats, des kleinen Raths, und des Amt.
kandammanns müssen beschränkt werden: das

.Recht, Krieg und Frieden zu schließen, Allianzen und

Verträge zu machen, ist der Tagsatzung zu übertragen;

der Senat bedarf keiner Vacanzen; Eantoirsstatthatter

und diplomatische Agenten, sollten aus einem Vorschlage

des Senats erwählt werden, und nur nach erwiesener

Klage ebenfalls vom Senat entsezt werden können. «

„An her besondern Organisation für den Canton

Zürich haben wir zu rügen, daß darinn das Repräsen.

tativsysmzi mit den daran klebenden Vvllswahlen, als

die einzige, zu Ruhe und Mük führende Grundlage der

Freyheil aufgestellt ist. — Noch mehr rügen wir,
daß das zürchersche Repräftnlativsystem nicht cinmat
zur Hälfte repräsentirt, was es seiner Natur nach
rcpräseiltiren sollte. Sobald die reine, auch manges»
haste Démocratie verworfen, und doch der erblichen
oder elektivcn Aristocräiie die Regierung abgeschlagen

wird, so bleibt freylich nichts übrig, als die StaalS.
kräfte zu repräsentiren, und den gewählten Stellvmrc-
tern die Gesetzgebung und die Vollziehung zu vertrauen.
Diese Staalskräfte nun befassen nicht etwa blos die

Anzahl von Menschen, über deren Fäuste man gebieten
kann, sondern auch noch die ganze Masse des Eigen,
thums, von welcher der Staat seine Einkünfte bezieht.

Ferner die ganze Masse von Einsichten, deren der

Staat zu weisen Gesetzen und Verordnungen, so wie

zu deren geschikten Anwendung und Vollziehung unent.
behrlich bedarf; und entlich die ganze Masse von edlen,

uneigennützigen Gesinnungen, die keinem Gesetze auözu.
weichen sucht, und für ihre Selbstaufopferung an Zeit
und Kräften vom Vaîerlande nichts wünscht, als die

Zufriedenheit und grössere Wohlfarth der Bürger! Nur
wenn diese vier verschiedenartigen Kräfte sich zum nämli»
chen Zwek vereinige», kann und wird der Staat gc.
deyhen; und nur wenn jede dieser vier Staatskräste
nach ihrem wirklichen Einfluß auf das allgemeine Beste
auch wirklich rrpräsentirt ist, darf von Freyheit, von
Weichheit der bürgerlichen oder politischen Rechte die
Rede seyn. "

Ehrerbietige Vorstellung und Petition
des 'weit aus mehr er n Theils der Be-
amtelen und Bürgeren deS D-istriktS
Ob er h a sie, im Canton Oberland,
an die allge.m. helvetische Tagsatzung.
8. (Bern, Sept. 2801.) S.

Die Bittsteller finden, daß der Verfassmigsplan der
berncrschen Cantonstagsatzung weder dem Willen noch

weniger den Bedürfnissen ihres Volks und dem Locale

angemessen, auch zu weitläufig und kostspielig sey,
besonders die Wahlart und die daraus fliessende Ver.
waltungs» nnd Regierungsform allzuwenige Achtung
und Gehorsam emflosscn u. s. f. ; sie begehren darum,
daß ihr Deputirter, Bürger von Mühlluen, wiederum
in seine verweigerte Rechte eingestzt und ihm mit der

übrigen Minderheit gestattet werde, auch einen Ver.
fassungêplan der allgemeinen Tagsatzung vorzulegen.
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